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Landesgesetz 
über. die Verfassung und Verwaltung 

der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. 
(Universitätsgesetz - UnivG -) , 

Vom 6: März 1961. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat in Ausführung 
· des Artikels 39 der Landesverfassung das folgende Ge
setz beschlossen, das hiermit verkündet wird: · 

Erster Abschnitt 

Grundlagen 

§ 1 
Aufgabe 

Die Johannes-Gtitenberg-Vniversität in Mainz dient 
der wissenstj}.aftlichen Forschung und Lehre. 

§ 2 

Rechtsform 

Die Universität ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. 

§ 3 
A k ade mische .Verwaltung 

Die Universität verwaltet ihre wissenschaftlichen An-' 
gelegenheiten in eigener Verantwortuni(durch den Rek
tor, den Senat und die Fakultä~en unter der Rechtsauf
sicht des Staates. 

§ 4 
Wirtschaftliche Verwaltung 

(1) Die Universiiät verwaltet das nicht aus öffent
lichen ·Haushaltsmitteln erworbene Universitätsvermö
gen durch den Veri,valtungsrat unter der Rechtsaufsicht 
des Staates. 

(2) Die Universit'ät verwaltet di~ wirtschaftlichen An
.· gelegenheiten als staatliche Angelegenheiten durch den 
• 'Verwaltungsrat. · · · 

§ 5 

. Zuständigkep . 

Die Rechtsaufsicht nach . § 3 und § 4 Abs. 1 und die 
staatlichen Befugnisse ·nach § 4 Abs. 2. übt der Mini
ster für Unterricht und Kultus aµs. 

§ 6 

Personalrecht 

(1) Die beamteten Hochschullehrer und die übrigen 
Beamten der . Universität sind unmittelbare Landes
beamte. 

(2)' Die planmäßigen Professoren werden in einem 
besonderen Berufungsverfahren vom Minister für Un
terricht und Kultus berufen. 

(3) ·nie Angestellten und die Arbeiter der Univer
sität sind Bedienstete des Landes. 

(4) Der Vorsitzende des Verwaltungsrates führt die 
Dienstaufsicht über das nichtwissenschaftliche Personal 
der Universität. Er ist Dienstvorgesetzter dieses Per- J ,f•t· 
SOil.Fl'_Ikreises. . .f • , •-< 
~ . . 

· (5) Der.Minister fürUnterricht.undKultus ist oberste 
Dienstbehörde. · 

§7 
s· i e g e lf ü h r u n g 

Die Universität führt ein eigenes Siegel. 

§ 8. 

Universitätssatzung 
. . 

Für den Bereich der akademischen. Verwaltung gibt 
sich die Universität eine sätzung. Diese bedarf der 
Genehmigung des Ministers für Unterricht und Kultus 
und ist im Gesetz- und Verordnungsblatt zu veröffent-
lichen. · · 

§ 9 

Bürgerrecht 

(1) Das akademische Bürgerrecht wird erworben 
durch 

· a) 'die Aufnahme il'). den Lehrkörper, ,' 
, b) die Eintragung in die Matrikel der Universi-

tät. . . . 

(2) Die Universitätssatzung bestimmt, wer zum Lehr-
. körper der Universität gehört. · 
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(3) Das ·akademische Bürgerrecht verlieren 
a) die Angehörigen des Lehrkörpers mit• ihrem 

Ausscheiden, 
b) die in die Matrikel der Universität' eingetra..; 

genen Studenten mit der Löschung in der 
Matrikel; durch die Wegweisung von der Uni
versität und durch den Ausschluß vom Hoch
schulstudiwn (§ 14 Abs. 3 Buchst e und f) 
oder durch den Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte. 

§ 10 
Organe 

Die Organe der Universität sind 

a) im Bereich der akademischen Verwaltung 
der Rektor, · · 
der Senat und 
die Fakultäten, 

. b) im Bereich der wirtschaftlichen Verwaltung 
der Verwaltungsrat 

§ 1~ 
Studenten .schaft 

Die Studentenschaft besteht aus den an der Univer
sität immatrikulierten Studenten. Sie gibt ' sich eine 
Satzung, welche die :. Organisation der . studentischen 
Selbstverwaltung und die Rechte und Pflichten der 
Studentenvertretung regelt. Diese Satzung bedarf der 

· Genehmigupg des Senats. · · · 

§ 12 . 

'Mitwirkung der St _udentensc'l1aft 

.· Art und .Ausmaß derMitwirkung derSt~dentenschaft 
in den Organen der alradenilscfieh Selbstverwaltung 
werden· durch. die Uni_versitätssafaung geregelt. 

§ 13 . 

Beiträge 

·: (1) Die Studenten leisten . an • die Universität einen . 
Beitrag nach Maßgabe der Beitragsordnung. Dies~L 
Beitrag steht_der Studentenschaft in voller· Höhe zur . 

. Durchführung ihrer. eigenen Angelegenheiten zur Ver
' . fügung. Die Beitragsordnung . wird von aei- nach der . 
·. -~ Satzung(§ 11 Satz 2) zuständigen Vertretung der Stu~ ' 

dentenschaft beschlossen. Sie bedarf der Genehmigung 
, . des Senats und des Ministers für Unterricht und Kultus: 

(2) Die Stude~ten IErlsten an die Univer~ität eirien 
• . Sozialbeitrag nach Maßgabe der Sozialbeitragsordnung, 

· die vom Senat nach Anhörung der Studentenschaft er
lassen wird. Die Sozialbeitragsordnung bedarf der Ge-. 
nehmigung des Ministers für p-nterricht und.Kultus . . 

§ 14 
. Studentisches Diszlplinarre.cht ·: 

. ~ : . ' . . . \ •. . ', . .: . . .· ' .. , . . . • . j . 

. . · (1) Die immatrikulierten . Studenten unterstehen 
Disziplinargewalt der Uni".'ersität. 

: : (2) Die Diszipli.narbehörd~n 'sind 
a) der RektÖr, 

. b) der Disziplinarausschuß, ••. 
: . c) . der . Disziplinarbe~fungsaussch~ß. 

der 

(3) Die Disziplinarstrafen sind 
a)· einfacher Verweis1 . 

b) verschärfter Verweis, 
c) ·Nichtanrechnung einzelner Semester, 
d) Androhung der Wegweisung, 
e) Wegweisung von der Universität (cons'ilium 

abeundi), · · 
f) Ausschluß_ vom Hochschulstudium (R_elegation). 

(4) Rektor und Senat erlassen eine Disziplinarord
nung für die immatrikulierten Studenten; sie bedarf • 
der Genehmigung des· Ministers. für Unterricht und 
Kultus und ist inl Gesetz- und Verordnungsblatt zu 
veröffentlichen. 

§ 15 
Universitätsbeirat 

(1) Zur engen Verpindi:ing der Universität mit den 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kräften 
des Landes beruft der Minister für Unterricht und Kul
tus im Einvernehmen mit dem Senat einen Universi
tätsbeirat. 

. (2) Der Universitätsbeirat soll den Gedankenaus
tausch zwischen Hochschule und Öffentlichkeit anregen 
und fördern sowie in allgemeinen Hochschulfragen, ins- : ·' 
besondere in F1;agen der Hochschulreform, den Mini
ster für Unterricht und Kultus und die Universität be
raten. 

(3) Der Universitätsbfiliat wählt einen Vorsitzenden: 
Der Vorsitzende lädt die ·Mitglieder des Beirats und 
den Minister für Unterricht und Kultus, den Rektor, · 
den Prorektor, die Dekane und die Mitglieder des Ver- · 
waltungsrats ·zu den Sitzungen des Beirats ein .• Der' 
Beirat tritt jährlich mindestens einm~ zusammen. 

· (4) Die Mitglieder des Universitätsbeirats sind ehren- . 
amtlich tätig. · -. · .. 

Zweiter Abschnitt 
Akademische .Verwaltung . 

§ 16 

Rek t'or. 

(1) Der Rektor vertritt die Universität. Er leitet die . 
akademische Verwaltung, ist Vorsitzender: des Senats, 
bereitet die . Senatsbeschlüsse vor und führt sie aus. : .\ 
§ 20 Abs; 3 bleibt unberührt. 

, · 

(2) Der Rektor sorgt für die Wahrung der· akademi
schen Ordnung und übt in der Universität das . Haus- .,. 
recht aus. ··, ... ., .. ·~ . . /, ... c:, .. . 

. :,.. 

. (3) . Der Rektor wird .vort den nach der Universitäts
satzung Wahlberechtigten aus der Mitte der ordent- : 

. liehen Professoren gewählt. Die Wahl ist dem Minister 
für Unterricht · und Kultus anzuzeigen. 

§ 17 
Senat ... · ·. ,. ! 

Der Sen;t' ist. das oberste beschli-~ßende Organ der 
Universität · in den Angelegenheiten der akademischen 

. Verwaltung. Die Universitätssatzung. bestimmt seine 
Zusammensetzung. ·. .. . . 

. ..... .. . . . 

§ 18 · 
:: '~~k~ltäten · : · 

_- (1) Die Fakultäten sind die Träger der V:.issenschaft-: . 
liehen Forschung und Lehre. • Sie haben ·für . die ord_: . 
nungsgemäße Besetzung der Lehrstühle im Rahmen des . 
. . . . . .• . 
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i Berufungsverfahrens :(§ 6 Abs. 2) und für die Heran
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses So,rge zu 

! tragen. · •· · · 

(2) Die Fakultäten haben das Habilitations- und Pr6-
motionsrecht sowie µas Recht, andere akademische 
Grade auf Grund besonderer Prüfungsordnungen zu 
verleihen. · .. · , . . ' 

(3) Die Habilitation~:- und Promotionsordnungen so
.. wie die übrigen Prüfungsordnungen bedürfen der· Ge
:' nehmigung des Ministers für Unterricht und Kultus. 

DrJtter Abschnitt 
Wirtschaftliche Verwaltung 

§ 19 

Aufgaben und Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat führt 'die wirtschaftliche Ver-
waltung der Universität nach staatlichen Grundsätzen, . 

· insbesondere nach den Vorschriften des staatlichen 
Haushaltsrechts. Er legt nacb Anhörung des . Senats 

· dem Ministerium für Unterricht und Kultus elnen Vor.:. 
/ anschlag für den von dem Ministerium für Finartzen im 
, Rahmen des Landeshaushalts zu erstellenden· Haus
. · haltsplanentwurf vor: 

· (2) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Kanzler und 
vier planmäßigen Professoren, vori denen einer der 
rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an

'. · .. gehören soll. Bei .· der Beratung und Beschlußfassung 
• ':über studentische Angelegenheiten ist ein Vertr~ter der 
· · Studentenschaft mit Stimmrecht hinzuzuziehen .. 

(3) Die Professoren ·werden vom Senat jeweils für 
: .zwei Jahre gewählt; 'die Einzelheiten regelt die Uni

. <'. versitätssatzung. Die Professoren üben dieses Amt als 
· Ehrenamt aus. Ist ein Professor länger als sechs . Mo-

'nate verhin_dert, so bestellt der Senat einen Vertreter, 

,; (4) Der Kanzler ist der Vorsitzende des Verw~ltungs
. rats. Er muß die Befähigung zum Richteramt oder zum 
··höheren Verwaltungsdienst-haben; Er wird im Einver
·.0nehinen mit dem Senat auf . .Vorschlag des Ministers für 
:, Unterricht und Kultus ernannt .. Kommt .ein Einverneh
·>men binnen sechs Monaten nicbt zustande, so .wird der · 

·. Kanzler auf Vorschlag deS'.Ministers für Unterricht und 
· Kultus ernannt. Die Vertretung des Kanzlers in .seiner 
···Eigenschaft als Vorsitzend~r des Verwaltungsrats regelt 

·'.· der Minister für Unterricht und KultU$ im Benehmen 
mit dem Rektor. 

§ ·20 . 

i,. Geschäftsverteilung . . 
· ; i m V er w a 1 t u n g s r a t .. . ,:. . · 

. . (1) Der Verwaltungs~at beschließt über alle A~ge:.; 
. legenheiten von _besonderer Bedeutung. Er Qeschheßt 

i,',. ferner auf Antrag .. einer, .Fakultät oder . eines ,~er
::_ . .valtungsratsmitgliedes . über sonstige Angel~gen~e1ten 
•. der. wirtschaftlichen Verwaltung, wenn er dies fur er-
,·; forderlich hält. · ' ·. . . . · 

. ·I ' · · · . . ·. . . • · 

· ,; (2) Der· Verwaltungsrat ist beschlußfäl)ig, wenn der 
Vorsitzende und mindestens zwei Mitglieder anwesend 
sind. 'Er faßt seine Beschlüsse mit Stimmenmehr~eit. 

·· : .': · (3) Der· Kanzler vertritt: die Uni,;ersität in allen An
• : gelegeriheiten . der wirtscllafUichen Verwaltung. Er 

:~ führt ' die laufenden ·Geschäfte des Verwaltungsrates, 
· · bereitet dessen Beschlüsse , vor und · führt . sie aus. Zu 
,<seinen · Aufgaben gehört die Einstellung ynd_ En~l~_s-: . 
) '" sung . der Angestellten · und :·Arbeiter der Um'!ersitat; 

h~ ~ · •. ,- . 1 ... + .. ') hlPih . :unberührt. • . 

§ 21 

B e a n s t a n d u n g v o n :.B e s c h l ü s s e n ' 

Hat der Verwaltungsrat einen Beschluß gefaßt, der 
nach: Ansicht des Kanzlers di'e Befugnisse des _Verwal- . 
tungsrates überschreitet, gesetz~ ··oder rechtswidrig ist 
oder • die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit verletzt, : 
oder hat er eine Ausgabe beschlossen, für die keine· 
haushaltsmäßige Deckung · vorhanden ist, so hat der :. 
Kanzler die Ausführung des ;Beschlusses . auszusetzen · 
und unter -Darlegung der gegensätzlichen Auffassungen 
unverzüglich eine Entscheidung des Ministers für Un- , 
terricht und Kultus herbeizuführen. 

§22 

Anhörung des Verwaltungsrates 

'Eine Weisung des Ministers für Unterricht und Kul
tus im Bereich der wirtschaftlichen Ve'rwaltung soll 
erst ergehen, wenn dem Verwaltungsrat Gelegenheit 
zur Äußerung gegeben worden ist. 

' §23 

Gebühren 

Für die Vorlesungen und die sonstigen Veranstaltun
gen der Universität, . für die Benutzung der Universi
tätseinrichtungen und für die :Prüfungen können de-~ 
bühren erhoben werden. Die• Gebühren stehen. dem 
Lande zu. 

Vierkr Abschnitt 

Wissenschaftliche Einrichtungen 

§ 24 
Errichtung 

(l)' Wissenschaftllche Einrichtungen sind die Institute, 
die Seminare, die Kliniken und die Universitätsbiblio
thek. Sie werden auf Vorschlag der Fakultäten nach 

·Anhörung des Senats und des Verwaltungsrates vom · 
Minister für Unterricht und Kultus errichtet. 

(2) Die Direktoren der . wissenschaftlichen Einrichtl,lll
gen werden auf Vorschlag der Fakultäten vom Mini
ster für Unterricht und Kultus bestellt. Sie sollen plan- · 
mäßige Professoren sein. . . 

- . 

(3). Die Direktoren erlassen für ·die Verwaltung und 
Benutzung der ihnen unterstellten Einrichtungen eine. 
Institutsordnung. Sie verwalten die zugewiesenen Haus.: 
haltsmittel, die · Räume · und .Lehrmittel und sind im 
Rahmen dieses Aufgabenbereiches Vorgesetzte der ihl).en 
unterstellten Mitarbeiter. · . ·,_. , . 

§25 ._-

·. yniversitätsq1bliothek . 

(i) Der Direktor der:- Universitätsbibliothek wird vom 
Min'ister für Unterricht und Kultus im Benehmen mit 

. dem Senat zur Ernennung vorgeschlagen. Er muß die 
·vo~geschriebene Ausbildung für• den .wissenschaftlichen : · 
Bibliotheksdienst besitzen. · · , · 

(2) Zur Beratung in grundsätzlichen Angelegenheiten · 
ist ··durch den Senat eine Bibliothekskommission zu bil- · ·: 
den. Der· Vorsitzende des Verwaltungsrates ist Mitglied . · 
dies.er Kommission. · · · ·, 

(3) 'nie Benutzung . der . u~1v'~rs1tätsbibliothek wird . 
durch eine Benutzungsordnuii~-'.. geregelt. ·Im i.ibrigen 
gilt § 24 Abs. 3 entsprechend. ·• '.: · · 
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§ 26 
Auslands,- und Dolmetscherinstitut 

Das Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germers,
heim ist ein besonderes Institut der Universität. Es ist 
keiner Fakultät zugeordnet und untersteht Rektor und 
Senat unmittelbar. Im übrigen gilt § 24 entsprechend. 

S~ptmber {899 (RegBl. ' s. 735) ' in Verbindun~ mit dem 
hessischen Enteignungsgesetz über ein vereinfachtes 
•Enteignungsverfahren vom · 4. Oktober 1935 : (RegBl 

1 s~ '193) anzuwenden. · 
\ 

§ 28 

Durch f ü h r'u n g s vors c h r i f t e n 

Fünfter Abschnitt 
, Obergangs-_ und SchlußbesUmmungen _ 

.Die zur Durchführung der §§_ 14, 6, 9, 11, 13; 15, 19_ . 
bis 27 erforderlichen Rechts- Und Verwaltungsvorschrif- _ 
ten erläßt der Minister für_ Unterricht und Kultus. 

1 ' 
§ 27 

§ 29 

I n k r a f t t r e t e_ n Enteignung 
· · ·- · · : · ·.. (1) Dieses Gesetz tritt ~m 1. April 1961 in Kraft. 

(1) Zugunsten der Johannes-Gutenberg-Universität in 
Mainz ist die Enteignung der nachstehend bezeichneten (2) Die Universitätssatzung (§ 8) wird erstmalig vom 
Grundstücke zulässig, die für Zwecke des Hochschul:.. Senat unter Hinzuziehung von zwei Vertretern der Stu-
betriebes ständig benötigt werden: · · · · · , dentenschaft beraten und beschlossen. Sie ist bis spä-

a) die Grundstücke des . Universitätsgeländes, testens 31 '. Dezember 1961 dem Minister für Unterricht 
b) die . westlich_ des Universitätsgeländes gelegenen ~nd Kultus zur Genehmigung vorzulegen'. 

Grundstücke, die von · der. Saarstraße und von · (3) Bis zum Inkrafttreten der Universitätssatzung gilt · 
den Wegeparzellen Gemarkung Mainz-Bretzen- . · das -bishel:ige Statut weiter, soweit es, Regelungen erit
heim Flur 14, Nr. 354, 347 und 346 umgrenzt wer- .. __ hält, die nach diesem Gesetz der Universitätssatzung 
den. vorbehalt-en sind. Binnen eines IVIonats nach Inkraft-

(2) Für die Enteignung wird das vereinfachte Ent- . treten dieses Gesetzes wählt der Seriat die Mitglieder • 
eignungsverfahren zugelassen. Im ,übrigen sind di~ Vor- des Verwaltungsrates; § 19 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halb-

, schriften des hessischen Enteignungsgesetzes vom 30. ··satz findet auf diese erste Wahl keine Anwendung. 

· M a i n z, den 6: März 1961 

Der Ministerpräsident ' 
Altmeier · 

Fünfte Lande s 'v .er o r d nun g 
zur Durchführirng des Ge~etzes über· den Ladenschluß. 

' ' ' 

. Vom 8. März 1961. -

Auf . Grund des § 28 de~ Gesetzes üb~r den Laden
schluß vom 28. November 1956 (BGBL I s:· 875) in der 

. - Fassung-des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über 
den Ladenschluß vom-17. Juli 1957 (BGB!. I S. 722) 
und des zweiten Gesetzes zur Änderung des · Gesetzes . 
über den Ladenschluß vom 14. November 1960 (BGBl., I 
S. 845) verordnet · die Landesregierung: ; 

liehen Waren _und Waren zum sofortigen Verzehr, Ge
brauch oder Verbrauch nach § 20 Abs; 2a des Gesetzes 
über den La·d~chluß ist d~e Ortspolizeibehörde. '. 

(2) Wenn .Arbeitnehmer . ·beschäftigt w~rden, sollen 
Ausnahmen ·_ nur. mit Zustimmung _des Gewerbeauf
sichtsamtes erteilt werden. . 

§ 1 §2 
(1) Zuständige·verwalt~ngsbehörde für die Zulassung 

vori Ausnahmen für das Feilhalten von leichtverderb- · 
Die_se Verordnung tritt am '.I'age nach ihrer Verkün-

dung in Kraft. -' 
" •• 1 . . 1 · 

· _· M a in z, den 8: März 1961 

: ; Der Ministerpräsident •.> 

-- Altmeier 

\ . • 

, ., 
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